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Teil 1 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

Art. 1 
 

Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur 
(abweichend von § 2 Abs. 4 BNatSchG) 

 
1Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat und Gesellschaft sowie für jeden einzelnen 

Bürger und für jede einzelne Bürgerin. 2Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige 
juristische Personen des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, ihre Grundstücke im Sinn der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften. 3Die jeweilige 
Zweckbestimmung eines Grundstücks bleibt unberührt. 4Ökologisch besonders wertvolle Grund-
stücke im Eigentum von Staat, Gemeinden, Landkreisen, Bezirken und sonstigen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts dienen vorrangig den Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. 5Bei Überlassung von ökologisch besonders wertvollen Grundstücken an Dritte ist 
die Beachtung der Verpflichtung nach Satz 4 sicherzustellen. 
 

Art. 2 
 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
(abweichend von § 5 BNatSchG) 

 
(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung 

einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung 
der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen. 
 

(2) 1Die Land- und Fischereiwirtschaft hat im Rahmen der guten fachlichen Praxis die 
Anforderungen der für sie geltenden Vorschriften, des § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes (BBodSchG), der sonstigen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
und dieses Gesetzes zu beachten. 2Die Forstwirtschaft hat die Vorschriften des Waldgesetzes für 
Bayern und die sonstigen für sie geltenden Regelungen zu beachten.  
 

(3) 1Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem 
Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten soll Grünland erhalten bleiben. 2Dazu sollen vor-
rangig vertragliche Vereinbarungen und Förderprogramme genutzt werden. 3§ 17 Abs. 8 
BNatSchG gilt entsprechend. 

 



Teil 2 
 

Landschaftsplanung, Landschaftspflege und allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 
 

Art. 3 
 

Landschaftsplanung 
(Art. 3 Abs. 2 Satz 2 abweichend von § 11 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG) 

 
(1) Die überörtlichen raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden 
 
1. im Landschaftsprogramm als Teil des Landesentwicklungsprogramms, 
 
2. in Landschaftsrahmenplänen als Teilen der Regionalpläne  
 
dargestellt. 
 

(2) 1Landschaftspläne sind Bestandteile der Flächennutzungspläne und Grünordnungspläne 
Bestandteile der Bebauungspläne. 2Grünordnungspläne sind von der Gemeinde aufzustellen, 
sobald und soweit dies aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist; 
sie können dabei auf Teile des Bebauungsplans beschränkt werden. 

 
(3) 1Ist ein Bauleitplan nicht erforderlich, gelten für das Verfahren zur Aufstellung von Landschafts- 

und Grünordnungsplänen sowie für die Genehmigung die Vorschriften für Bauleitpläne 
entsprechend. 2Der Landschaftsplan hat in diesem Fall die Rechtswirkung eines 
Flächennutzungsplans, der Grünordnungsplan die eines Bebauungsplans. 

 
Art. 4 

 
Durchführung der Landschaftspflege; Beratung 

(Art. 4 Abs. 2 abweichend von § 3 Abs. 4 BNatSchG) 
 

(1) 1Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt, können die unteren und höheren Naturschutzbehörden auf 
der Grundlage des Bayerischen Landschaftspflegekonzepts, des Arten- und Biotopschutzpro-
gramms sowie der Bayerischen Biodiversitätsstrategie landschaftspflegerische und -gestalterische 
Maßnahmen durchführen. 2Zur Umsetzung der Maßnahmen sollen die Formen der kooperativen 
Zusammenarbeit, insbesondere Vertragsnaturschutz- und Landschaftspflegeprogramme der 
obersten Naturschutzbehörde, genutzt werden. 3Auch andere Behörden und öffentliche Stellen 
können durch vertragliche Vereinbarungen und Förderprogramme zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen. 

 
(2) 1Mit der Ausführung der Maßnahmen nach Abs. 1 sollen nach Möglichkeit land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe, Zusammenschlüsse solcher Betriebe, die sich zum Zweck der 
gemeinschaftlichen Bodenbewirtschaftung bilden, und Selbsthilfeeinrichtungen der Land- und 
Forstwirtschaft beauftragt werden. 2Die Ausführung kann auch Vereinen übertragen werden, in 
denen kommunale Gebietskörperschaften, Landwirte und anerkannte Naturschutzverbände sich 
gleichberechtigt für den Naturschutz und die Landschaftspflege einsetzen (Landschaftspflegever-
bände). 3Die unteren Naturschutzbehörden können ferner öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
Träger von Naturparken sowie Vereine und Verbände, die sich satzungsgemäß dem Naturschutz, 
der Landschaftspflege oder den Angelegenheiten der Erholung in der freien Natur widmen, 
beauftragen. 4Die Beauftragung erfolgt nur mit Einverständnis der Beauftragten. 5Hoheitliche 
Befugnisse können dadurch nicht übertragen werden. 
 



(3) 1Zu den Aufgaben der staatlichen Behörden gehört im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
Beratung über die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 2Die 
Beratung soll dazu beitragen, dass die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch 
ohne hoheitliche Maßnahmen verwirklicht werden können. 
 

Art. 5  
 

Wegebau im Alpengebiet; genehmigungsfreie Eingriffe; Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
(Art. 5 Abs. 1 bis 3 abweichend von § 17 Abs. 3 BNatSchG; Art. 5 Abs. 4 abweichend von § 14 

Abs. 2 BNatSchG; Art. 5 Abs. 5 abweichend von § 14 Abs. 3 BNatSchG) 
 

(1) 1Im Alpengebiet im Sinn der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern ist 
die Errichtung oder wesentliche Änderung von Straßen und befahrbaren Wegen, die keiner 
öffentlich-rechtlichen Gestattung bedarf, mindestens drei Monate vorher der unteren 
Naturschutzbehörde anzuzeigen. 2Anordnungen nach § 15 BNatSchG sind nur innerhalb von drei 
Monaten nach der Anzeige zulässig. 

 
(2) 1Ein Eingriff, der nicht von einer Behörde durchgeführt wird und der keiner behördlichen 

Zulassung oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften bedarf, kann untersagt werden, wenn 
erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermeidbar oder unvermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht im erforderlichen Maß auszugleichen oder zu ersetzen sind 
und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Abwägung aller Anforderungen 
an Natur und Landschaft im Rang vorgehen. 2Die Durchführung des Eingriffs kann vorläufig 
eingestellt werden, wenn erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 3Es können die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oder, soweit diese nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist, Maßnahmen nach § 15 BNatSchG angeordnet werden. 

 
(3) Auf schriftlichen Antrag des Verursachers eines Eingriffs wird ein Genehmigungsverfahren 

nach § 17 Abs. 3 BNatSchG durchgeführt. 
 
(4) 1Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist ordnungsgemäß und nicht als 

Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
berücksichtigt werden. ²Die den in Art. 2 Abs. 2 genannten Anforderungen sowie den Regeln der 
guten fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und § 17 
Abs. 2 BBodSchG ergeben, entsprechende land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung 
widerspricht in der Regel nicht den in Satz 1 genannten Zielen. 3Als ordnungsgemäß gilt die nach 
dem Waldgesetz für Bayern zulässige und vorgeschriebene Waldbewirtschaftung. 

 
(5) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 

Bodennutzung, wenn sie zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war 
 
1. auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an öffentlichen 

Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung innerhalb von fünfzehn Jahren nach 
Auslaufen der Einschränkung oder Unterbrechung erfolgt,  

 
2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen, die vorgezogene 

Maßnahme aber nicht für eine Kompensation in Anspruch genommen wird. 
 



Art. 6 

 
Ersatzzahlungen  

 
1Ersatzzahlungen im Sinn des § 15 Abs. 6 BNatSchG sind an den Bayerischen Naturschutzfonds 

zu entrichten und von diesem im Bereich der vom Eingriff räumlich betroffenen unteren 
Naturschutzbehörde nach deren näherer Bestimmung für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu verwenden. 2Die Mittel können im Einvernehmen mit den betroffenen 
unteren Naturschutzbehörden oder, wenn die höhere Naturschutzbehörde dies bestimmt, auch in 
anderen Bereichen eingesetzt werden. 
 

Art. 7 
 

Kompensationsmaßnahmen  
(Art. 7 Abs. 1 Satz 2 abweichend von § 14 Abs. 3 BNatSchG; Art. 7 Abs. 3 abweichend von § 15 

Abs. 7 BNatSchG) 
 

 
(1) 1Die untere Naturschutzbehörde bestätigt im Benehmen mit der betroffenen Fachbehörde die 

grundsätzliche Eignung der Fläche und der vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 2Die Wiederherstellung des 
Ausgangszustands bleibt bis zur Entscheidung durch die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zuständige 
Behörde möglich. 
 

(2) Die Staatsregierung wird ermächtigt, Regelungen zur Bevorratung von vorgezogenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, insbesondere die Erfassung, Bewertung oder Buchung 
vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, deren Genehmigungsbedürftigkeit und 
Handelbarkeit sowie den Übergang der Verantwortung nach § 15 Abs. 4 BNatSchG auf Dritte, die 
vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchführen, durch Rechtsverordnung zu treffen. 

 
(3) Die Staatsregierung wird ermächtigt, das Nähere zur Kompensation von Eingriffen durch 

Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
 
1. zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich Maßnahmen 

zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen und zur Bewirtschaftung und 
Pflege sowie zur Festlegung diesbezüglicher Standards, insbesondere für vergleichbare 
Eingriffsarten, 

 
2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung. 
 

Art. 8 
 

Kompensationsverzeichnis 
(Art. 8 Satz 4 abweichend von § 17 Abs. 6 BNatSchG) 

 
 

 

1Die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzten Flächen sowie Flächen im Sinn des 
§ 16 Abs. 1 BNatSchG werden im Kompensationsverzeichnis als Teil des Ökoflächenkatasters 
erfasst. 2Hierzu übermitteln die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zuständigen Behörden dem 
Landesamt für Umwelt rechtzeitig die für die Erfassung und Kontrolle der Flächen erforderlichen 
Angaben in aufbereitbarer Form. 3Die unteren Naturschutzbehörden übermitteln in den Fällen des 
Art. 6 und des § 16 Abs. 1 BNatSchG die erforderlichen Angaben. 4Die Gemeinden übermitteln die 
erforderlichen Angaben, wenn Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinn des § 1a Abs. 3 



des Baugesetzbuchs in einem gesonderten Bebauungsplan festgesetzt sind oder Maßnahmen auf 
von der Gemeinde bereitgestellten Flächen durchgeführt werden. 

 
Art. 9 

 
Pisten 

 
(1) 1Das erstmalige dauerhafte Herrichten eines durch eine mechanische Aufstiegshilfe 

erschlossenen Geländes zum Zweck des Abfahrens mit Ski, Skibobs oder Rodeln (Skipiste) oder 
mit anderen Sportgeräten und seine wesentliche Änderung oder Erweiterung bedürfen der 
Erlaubnis. 2Die Erlaubnispflicht für Skipisten tritt ab den in Abs. 2 genannten Schwellenwerten ein. 
3In der Erlaubnis ist über die Zulässigkeit von zugehörigen Einrichtungen mit zu entscheiden. 4Die 
Entscheidung über die Erlaubnis ersetzt die Entscheidung über eine nach anderen Vorschriften 
erforderliche behördliche Gestattung; die Entscheidung wird im Einvernehmen mit der für die 
andere Gestattung zuständigen Behörde getroffen. 5Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
dem Vorhaben keine Belange des Allgemeinwohls entgegenstehen und die Anforderungen des 
§ 15 BNatSchG erfüllt sind; ersetzt die Erlaubnis eine andere behördliche Gestattung, darf sie 
unbeschadet des Halbsatzes 1 nur erteilt werden, wenn das Vorhaben den in dem anderen 
behördlichen Gestattungsverfahren zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
widerspricht. 6Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen versehen sowie befristet werden. 
 

(2) 1Betrifft das Vorhaben eine Skipiste von mehr als 10 ha, in Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder in Europäischen Vogelschutzgebieten, in Nationalparken, Naturschutzgebieten 
oder Biotopen im Sinn des § 30 Abs. 2 BNatSchG von mehr als 5 ha Fläche oder soll es ganz oder 
zu wesentlichen Teilen in einer Höhe von über 1800 m üNN verwirklicht werden, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe des Fünften Teils Abschnitt III des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) durchzuführen. 2Bei Änderung oder Erweiterung von 
Skipisten ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 
 
1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder 
 
2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei einheitlicher Betrachtung 

erstmals  
 
die in Satz 1 genannten Schwellenwerte erfüllt. 3Im Fall des Satzes 2 Nr. 2 ist dem geänderten 
oder erweiterten Vorhaben derjenige Teil des Bestands nicht mehr zuzurechnen, der früher als 
zwei Jahre vor Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungsvorhabens 
bei der zuständigen Behörde in Betrieb genommen worden ist. 
 

Art. 10 
 

Zuständigkeit für die Eingriffsregelung 
 

(1) Die nach § 17 Abs. 1 BNatSchG für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde 
ist die Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwaltungsstufe. 

 
(2) Die Beurteilung einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung als Eingriff in 

Natur und Landschaft bedarf des Einvernehmens mit der jeweiligen Fachbehörde der 
vergleichbaren Verwaltungsstufe. 

 
 



Teil 3 
 

Schutz von Flächen und einzelnen Bestandteilen der Natur 
 

Art. 11 
 

Form der Schutzerklärung 
 

(1) 1Die Unterschutzstellung von Teilen von Natur und Landschaft nach § 20 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 4, 6 
und 7 BNatSchG erfolgt durch Rechtsverordnung, sofern in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 2Die Unterschutzstellung eines Gebiets als Nationalpark nach § 24 Abs. 1 BNatSchG 
bedarf hinsichtlich der Erklärung, des Gebietsumfangs und des Schutzzwecks der Zustimmung 
des Landtags. 
 

(2) Die Erklärung zum Biosphärenreservat und zum Naturpark erfolgt durch Allgemeinverfügung. 
 

(3) Auch ohne Erlass einer Rechtsverordnung kann durch Einzelanordnung verboten werden, 
Gegenstände, die die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 BNatSchG oder des § 29 Abs. 1 
BNatSchG erfüllen, zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. 
 

Art. 12 
 

Nationalparke  
 

Nationalparke sollen ergänzend zu § 24 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG eine Mindestfläche von 
10 000 ha haben. 
 

Art. 13 
 

Biosphärenreservate 
(abweichend von § 25 BNatSchG) 

(1) 1Die oberste Naturschutzbehörde kann großflächige, repräsentative Ausschnitte von 
Kulturlandschaften nach Anerkennung durch die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu Biosphärenreservaten erklären. 2Biosphärenreservate 
dienen in beispielhafter Weise insbesondere  
 
1. dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Kulturlandschaften und deren Biotop- und 

Artenvielfalt, 
 
2. der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die den Ansprüchen von Mensch und 

Natur gleichermaßen gerecht wird, 
 
3. der Bildung für nachhaltige Entwicklung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis, 

der Beobachtung von Natur und Landschaft sowie der Forschung. 
 
(2) Biosphärenreservate sollen entsprechend dem Einfluss menschlicher Tätigkeit in Kern-, 

Pflege- und Entwicklungszonen gegliedert werden. 
 
(3) Biosphärenreservate können auch als Biosphärengebiete oder Biosphärenregionen 

bezeichnet werden. 
 



Art. 14 
 

Naturparke 
(abweichend von § 27 BNatSchG) 

 
(1) Großräumige, der naturräumlichen Gliederung entsprechende Gebiete von in der Regel 

mindestens 20 000 ha Fläche, die 
 
1. überwiegend als Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete festgesetzt sind, 
 
2. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für umweltverträgliche Erholungsformen 

besonders eignen, 
 
3. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzungsformen 

geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck 
eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und 

 
4. durch einen Träger entsprechend ihrem Naturschutz- und Erholungszweck entwickelt und 

gepflegt werden, 
 
können von der obersten Naturschutzbehörde zu Naturparken erklärt werden. 
 

(2) Naturparkverordnungen der obersten Naturschutzbehörde gelten hinsichtlich der Festsetzung 
von Schutzzonen mit Verboten als Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete weiter. 

 
Art. 15 

 
Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile  

 
(1) 1Es ist verboten, in der freien Natur 

 
1. Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder 

auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen, 
 
2. Höhlen, ökologisch oder geomorphologisch bedeutsame Dolinen, Toteislöcher, aufgelassene 

künstliche unterirdische Hohlräume, Trockenmauern, Lesesteinwälle sowie Tümpel und 
Kleingewässer zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen. 

 
2Das Verbot nach Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für 
 
1. die ordnungsgemäße Nutzung und Pflege im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, die den 

Bestand erhält, 
 
2. schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses,  
 
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrswege 

erforderlich sind. 
 

(2) § 17 Abs. 8 und § 30 Abs. 3 BNatSchG sowie Art. 22 Abs. 2 gelten entsprechend. 
 



Art. 16 
 

Schutz von Kennzeichnungen; Registrierung 
 

(1) Die Schutzbegriffe „Naturschutzgebiet“, „Nationalpark“, „Nationale Naturmonumente“ 
„Naturdenkmal“, „geschützter Landschaftsbestandteil", „Landschaftsschutzgebiet“, „Naturpark“, 
„Biosphärenreservat“, „Biosphärengebiet“ und „Biosphärenregion“ dürfen nur für die nach den 
Bestimmungen dieses Teils ausgewiesenen bzw. erklärten Gebiete und Gegenstände verwendet 
werden. 
 

(2) 1Die nach diesem Teil geschützten Flächen und einzelnen Bestandteile der Natur sind in 
Verzeichnisse einzutragen. 2Die Verzeichnisse für Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale 
Naturmonumente, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Biosphärenreservate, Biosphärenge-
biete und Biosphärenregionen werden beim Landesamt für Umwelt, die sonstigen Verzeichnisse 
bei den unteren Naturschutzbehörden geführt. 
 

Art. 17 
 

Vollzug von Schutzverordnungen 
 

(1) Eine auf Grund einer Schutzverordnung erforderliche behördliche Gestattung wird durch eine 
nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt; diese Gestattung darf nur 
erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der nach der Schutzverordnung 
erforderlichen Gestattung vorliegen und die nach Naturschutzrecht zuständige Behörde ihr 
Einvernehmen erklärt.  
 

(2) Werden Veränderungen oder Störungen von geschützten oder von einstweilig 
sichergestellten Gebieten oder Gegenständen oder von geplanten Naturschutzgebieten im Sinn 
des Art. 52 Abs. 3 im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften begonnen oder 
durchgeführt, sind die Vorschriften des § 17 Abs. 8 BNatSchG entsprechend anzuwenden. 

 
Art. 18 

 
Arten- und Biotopschutzprogramm 

 
1Fachliche Grundlage für die Auswahl der Bestandteile des Biotopverbunds nach § 21 Abs. 3 

BNatSchG ist insbesondere das Arten- und Biotopschutzprogramm. 2Es enthält 
 
1. die Darstellung und Bewertung der unter dem Gesichtspunkt des Arten- und Biotopschutzes 

bedeutsamen Populationen, Lebensgemeinschaften und Biotope wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten, insbesondere der in ihrem Bestand gefährdeten Arten und Lebensräume, 

 
2. die zu deren Schutz, Pflege und Entwicklung erforderlichen Ziele und Maßnahmen sowie 

Wege zu ihrer Verwirklichung. 
 

3Das Arten- und Biotopschutzprogramm unterliegt als Fachkonzept der ständigen Fortentwicklung. 
4Die Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzprogramms erfolgt 
insbesondere in Biotopverbundprojekten. 

 



Teil 4 
 

Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, gesetzlicher Schutz von 
Biotopen 

 
Art. 19 

 
Auswahl von Natura 2000-Gebieten und Festlegung von Vogelschutzgebieten; besonderer Schutz 

der Gebiete 
(Art. 19 Abs. 2 abweichend von § 32 Abs. 4 BNatSchG) 

 
(1) 1Die Staatsregierung wählt die Natura 2000-Gebiete unter Beteiligung der Betroffenen aus. 

2Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, die Europäischen Vogelschutzgebiete sowie die 
Gebietsbegrenzungen und die Erhaltungsziele dieser Gebiete durch Rechtsverordnung 
festzulegen; die Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen mit den Staatsministerien des Innern 
sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

 
(2) Verwaltungsvorschriften im Sinn des 32 Abs. 4 BNatSchG für einen gleichwertigen Schutz 

sind auch Förderprogramme. 
 

Art. 20 
 

Gentechnisch veränderte Organismen 
(abweichend von § 35 BNatSchG)  

 
Auf 

 
1. Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen im Sinn des § 3 Nr. 5 des 

Gentechnikgesetzes und 
 
2. die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung von rechtmäßig in Verkehr gebrachten 

Produkten, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus solchen bestehen, 
sowie den sonstigen, insbesondere auch nicht erwerbswirtschaftlichen, Umgang mit solchen 
Produkten, der in seinen Auswirkungen den vorgenannten Handlungen vergleichbar ist, 
innerhalb eines Natura 2000-Gebietes und eines Umgriffs von 1000 m um das Gebiet 

 
sind § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG entsprechend anzuwenden; im Fall der Nr. 2 gilt § 34 Abs. 6 
BNatSchG entsprechend mit der Maßgabe, dass § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG nicht anzuwenden 
sind. 

Art. 21 
 

Zuständigkeiten für Natura 2000-Verfahren  
 

(1) 1Zuständig für Entscheidungen und Maßnahmen nach § 33 Abs. 1 Satz 2 und § 34 Abs. 3 bis 
5 BNatSchG ist die nach Art. 54 Satz 1 zuständige Behörde; sind danach für ein Vorhaben neben 
der höheren Naturschutzbehörde weitere Naturschutzbehörden zuständig, entscheidet die höhere 
Naturschutzbehörde über das gesamte Vorhaben. 2Die Entscheidung wird durch eine nach 
anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, soweit für diese nicht ihrerseits 
eine Ersetzung geregelt ist; die Entscheidung ersetzt auch eine nach Art. 54 gleichzeitig 
erforderliche Befreiung. 3Die behördliche Gestattung darf nur ergehen, wenn die Voraussetzungen 
für die Entscheidung vorliegen und die nach Satz 1 zuständige Naturschutzbehörde ihr 
Einvernehmen erteilt hat.  
  

(2) 1Zuständige Behörde nach § 34 Abs. 6 BNatSchG ist die untere Naturschutzbehörde. 2Ist das 
Projekt teilweise gestattungspflichtig, ist die nach Abs. 1 zuständige Behörde für das gesamte 
Projekt zuständig. 



(3) 1Eine Behörde, die ein Projekt durchführt, das weder einer Gestattung nach anderen 
Rechtsvorschriften noch einer Anzeige an eine andere Behörde bedarf, führt das Projekt unter den 
Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 bis 5 BNatSchG im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde 
der vergleichbaren Verwaltungsstufe durch. 2Das Einvernehmen entfällt in Gebieten, für die 
Bewirtschaftungspläne im Sinn des § 32 Abs. 5 BNatSchG vorliegen oder für die die zuständigen 
Wasserwirtschaftsbehörden Gewässerentwicklungskonzepte aufgestellt haben, die den 
Anforderungen an Bewirtschaftungspläne im Sinn des § 32 Abs. 5 BNatSchG entsprechen. 

 
(4) Die Verträglichkeitsprüfung erfolgt durch die verfahrensführende Behörde im Benehmen mit 

der Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwaltungsstufe. 
 
(5) Zuständige Behörde nach § 34 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist die oberste 

Naturschutzbehörde.  
 

 
Art. 22 

 
Gesetzlich geschützte Biotope 

(Art. 22 Abs. 3 abweichend von § 30 Abs. 3, § 67 Abs. 1 BNatSchG; Art. 22 Abs. 4 abweichend 
von § 30 Abs. 2 BNatSchG; Art. 22 Abs. 5 abweichend von § 30 Abs. 5 BNatSchG) 

 

(1) Gesetzlich geschützte Biotope im Sinn des § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind auch 
 
1. Pfeifengraswiesen, 
2. Moorwälder, 
3. wärmeliebende Säume, 
4. Felsheiden, 
5. alpine Hochstaudenfluren. 
 

(2) Die Entscheidung über die Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG wird durch eine nach 
anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt; diese Entscheidung wird im 
Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde getroffen. 
 

(3) 1Abweichend von § 30 Abs. 3 und § 67 Abs. 1 BNatSchG bedürfen Maßnahmen auf Grund 
der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Unterhaltung der Gewässer keiner behördlichen 
Ausnahme- oder Befreiungsentscheidung vom Verbot des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG. 2Sie 
dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 oder des § 67 Abs. 1 BNatSchG 
durchgeführt werden. 
 

(4) Die Verbote nach § 30 Abs. 2 BNatSchG gelten nicht bei gesetzlich geschützten Biotopen, die 
nach Inkrafttreten eines Bebauungsplans entstanden sind, wenn eine nach diesem Plan zulässige 
Nutzung in seinem Geltungsbereich verwirklicht wird. 
 

(5) Die Verbote nach § 30 Abs. 2 BNatSchG gelten nicht bei gesetzlich geschützten Biotopen, die 
während der Laufzeit einer vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an öffentlichen 
Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung entstanden sind, soweit diese innerhalb einer 
Frist von fünfzehn Jahren nach Beendigung der vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an 
den öffentlichen Programmen wieder einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung 
zugeführt werden. 

 
(6) Die Sicherung von Brut-, Nahrungs- und Aufzuchtsbiotopen des Großen Brachvogels, der 

Uferschnepfe, des Rotschenkels, der Bekassine, des Weißstorchs oder des Wachtelkönigs in 
feuchten Wirtschaftswiesen und -weiden soll in geeigneter Weise, insbesondere durch 
privatrechtliche Vereinbarungen angestrebt werden. 
 



(7) 1Für Handlungen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG, die der Verwendung der Biotope zu intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung dienen, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Maßgabe des 
Fünften Teils Abschnitt III BayVwVfG durchzuführen, wenn die Gesamtfläche der betroffenen 
Biotope mehr als 1 ha beträgt. 2Bei Änderung oder Erweiterung der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung der Biotope ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 
 
1. der durch die Erweiterung hinzukommende Teil für sich betrachtet oder 
 
2. das durch die Änderung oder Erweiterung entstehende Vorhaben bei einheitlicher Betrachtung 

erstmals 
 
den in Satz 1 genannten Schwellenwert erfüllt. 3Im Fall des Satzes 2 Nr. 2 ist dem geänderten 
oder erweiterten Vorhaben derjenige Teil des Bestands nicht mehr zuzurechnen, der früher als 
zwei Jahre vor dem Eingang des Antrags auf Zulassung des Änderungs- oder Erweiterungs-
vorhabens bei der zuständigen Behörde in Betrieb genommen worden ist. 
 

 
Teil 5 

 
Zoos 

 
Art. 23  

 
Zoos 

 
1Die Genehmigung zur Errichtung, Erweiterung, wesentlichen Änderung und zum Betrieb eines 

Zoos nach § 42 Abs. 2 BNatSchG schließt die Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2a und 3 
Buchst. d des Tierschutzgesetzes mit ein. 2Sie setzt voraus, dass die für die Erlaubnis 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. 3Die Zoogenehmigung wird zusammen mit der 
tierschutzrechtlichen Erlaubnis durch eine nach anderen Vorschriften außerhalb des 
Naturschutzrechts erforderliche behördliche Gestattung ersetzt; die behördliche Gestattung darf 
nur erteilt werden, wenn die für die Genehmigung und die Erlaubnis erforderlichen 
Voraussetzungen vorliegen und die hierfür zuständigen Stellen ihr Einvernehmen erklärt haben. 

 
 

Teil 6 
 

Erholung in der freien Natur 
 

Art. 24 
 

Recht auf Naturgenuss und Erholung 
(Art. 24 Abs. 1 Satz 2 abweichend von § 59 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) 

 
(1) 1Jedermann hat das Recht auf den Genuss der Naturschönheiten und auf die Erholung in der 

freien Natur. 2Dieses Recht wird nach Maßgabe des Art. 141 Abs. 3 der Verfassung und der 
folgenden Bestimmungen dieses Teils gewährleistet; weitergehende Rechte auf Grund anderer 
Vorschriften bleiben unberührt. 
 

(2) 1Bei der Ausübung des Rechts nach Abs. 1 ist jedermann verpflichtet, mit Natur und 
Landschaft pfleglich umzugehen. 2Dabei ist auf die Belange der Grundstückseigentümer und 
Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen. 3Die Rechtsausübung anderer darf nicht verhindert 
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden (Gemeinverträglichkeit). 



Art. 25 
 

Betretungsrecht; Gemeingebrauch an Gewässern 
 

(1) Alle Teile der freien Natur, insbesondere Wald, Bergweide, Fels, Ödungen, Brachflächen, 
Auen, Uferstreifen und landwirtschaftlich genutzte Flächen, können von jedermann unentgeltlich 
betreten werden. 
 

(2) 1Das Betretungsrecht umfasst auch die Befugnisse nach Art. 26 und 27. 2Es ist beschränkt 
durch die allgemeinen Gesetze sowie durch Art. 28 bis 30 dieses Gesetzes. 
 

(3) 1Das Betretungsrecht kann von Grundeigentümern oder sonstigen Berechtigten nur unter den 
Voraussetzungen des Art. 31 verweigert werden. 2Das Betretungsrecht kann nicht ausgeübt 
werden, soweit Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte das Betreten ihres Grundstücks durch 
für die Allgemeinheit geltende, deutlich sichtbare Sperren, insbesondere durch Einfriedungen, 
andere tatsächliche Hindernisse oder Beschilderungen untersagt haben. 3Beschilderungen sind 
jedoch nur wirksam, wenn sie auf einen gesetzlichen Grund hinweisen, der eine Beschränkung 
des Betretungsrechts rechtfertigt. 
 

(4) 1Der Gemeingebrauch an Gewässern bestimmt sich nach § 25 des Wasserhaushaltsge-
setzes und Art. 18 des Bayerischen Wassergesetzes. 2Der Gemeingebrauch an öffentlichen 
Straßen bestimmt sich nach Art. 14 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes sowie § 7 des 
Bundesfernstraßengesetzes. 
 

Art. 26 
 

Benutzung von Wegen; Markierungen 
 

(1) 1Jedermann darf auf Privatwegen in der freien Natur wandern und, soweit sich die Wege dafür 
eignen, reiten und mit Fahrzeugen ohne Motorkraft sowie Krankenfahrstühlen fahren. 2Den 
Fußgängern gebührt der Vorrang. 
 

(2) 1Markierungen und Wegetafeln müssen ohne Beeinträchtigung des Landschaftsbilds deutlich, 
aussagekräftig und unter Beachtung örtlicher und überörtlicher Wanderwegenetze einheitlich 
gestaltet sein. 2Genügen Markierungen und Wegetafeln diesen Anforderungen nicht, kann ihre 
Beseitigung angeordnet werden. 
 

(3) 1Eigentümer oder sonstige Berechtigte haben Markierungen und Wegetafeln zu dulden, die 
Gemeinden oder Organisationen, die sich satzungsgemäß vorwiegend der Förderung des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege widmen, mit Genehmigung der unteren 
Naturschutzbehörde anbringen. 2Auf die Grundstücksnutzung ist Rücksicht zu nehmen. 
3Eigentümer oder sonstige Berechtigte sind vor der Anbringung zu benachrichtigen. 
 

(4) Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des Straßenverkehrsrechts bleiben 
unberührt. 
 

Art. 27 
 

Sportliche Betätigung 
 

Zum Betreten im Sinn dieses Teils gehören auch das Skifahren, das Schlittenfahren, das Reiten, 
das Ballspielen und ähnliche sportliche Betätigungen in der freien Natur. 

 



Art. 28 
 

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
 

(1) 1Landwirtschaftlich genutzte Flächen (einschließlich Sonderkulturen) und gärtnerisch genutzte 
Flächen dürfen während der Nutzzeit nur auf vorhandenen Wegen betreten werden. 2Als Nutzzeit 
gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses. 
 

(2) 1Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten ist im Wald nur auf 
Straßen und geeigneten Wegen zulässig. 2Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechts und des 
Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt. 

 
Art. 29 

 
Beschränkungen der Erholung 

in der freien Natur 
 

(1) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde kann durch Rechtsverordnung oder 
Einzelanordnung die Erholung in Teilen der freien Natur im erforderlichen Umfang aus Gründen 
des Naturschutzes, zur Durchführung von landschaftspflegerischen Vorhaben, zur Regelung des 
Erholungsverkehrs oder aus anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohls untersagen oder 
beschränken. 
 

(2) Inhalt von Beschränkungen für das Reiten kann insbesondere sein, 
 
1. das Reiten nur auf den durch die Behörde besonders dafür ausgewiesenen Wegen oder 

Flächen zu erlauben, 
 
2. das Reiten nur zu bestimmten Zeiten zu gestatten, 
 
3. für die Benutzung von Wegen und Flächen durch Reiter eine behördliche Genehmigung 

vorzusehen. 
 

(3) Die untere oder höhere Naturschutzbehörde kann zum Schutz des Erholungsverkehrs und 
des Eigentums durch Rechtsverordnung eine Kennzeichnung der Reitpferde vorschreiben. 

 
Art. 30 

 
Durchführung von Veranstaltungen 

 
Teilnehmern einer organisierten Veranstaltung steht das Betretungsrecht nur zu, wenn nach Art 

und Umfang der Veranstaltung und nach den örtlichen Gegebenheiten eine Beeinträchtigung der 
betroffenen Grundstücke nicht zu erwarten ist. 

 
Art. 31 

 
Zulässigkeit von Sperren 

 
Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte dürfen der Allgemeinheit das Betreten von 

Grundstücken in der freien Natur durch Sperren im Sinn des Art. 25 Abs. 3 Satz 2 nur unter 
folgenden Voraussetzungen verwehren: 
 
1. Sperren können errichtet werden, wenn andernfalls die zulässige Nutzung des Grundstücks 

nicht unerheblich behindert oder eingeschränkt würde. Das gilt insbesondere, wenn die 
Beschädigung von Forstkulturen, Sonderkulturen oder sonstigen Nutzpflanzen zu erwarten ist, 
oder wenn das Grundstück regelmäßig von einer Vielzahl von Personen betreten und dadurch 



in seinem Ertrag erheblich gemindert oder in unzumutbarer Weise beschädigt oder verunreinigt 
wird. 

 
2. Bei Wohngrundstücken ist eine Beschränkung nur für den Wohnbereich zulässig, der sich nach 

den berechtigten Wohnbedürfnissen und nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. 
 
3. Flächen können aus Gründen des Naturschutzes, zur Durchführung von 

landschaftspflegerischen Vorhaben oder forstwirtschaftlichen Maßnahmen, von Jagden, ferner 
zur Vorbereitung und Durchführung sportlicher Wettkämpfe in der freien Natur sowie aus 
anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohls kurzzeitig gesperrt werden. 

 
Art. 32 

 
Verfahren 

 
(1) 1Bedarf die Errichtung einer Sperre im Sinn des Art. 25 Abs. 3 Satz 2 einer behördlichen 

Gestattung nach anderen Vorschriften, ist darüber unter Beachtung der Voraussetzungen des 
Abs. 2 Satz 1 im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde zu entscheiden. 2Ist eine 
Gestattung nach anderen Vorschriften nicht erforderlich, so darf eine Sperre in der freien Natur nur 
errichtet werden, wenn dies der unteren Naturschutzbehörde mindestens einen Monat vorher 
angezeigt wurde. 3Sperren von Forstpflanzgärten, Forstkulturen und Sonderkulturen mit einer 
Fläche bis zu 5 ha bedürfen keiner Anzeige. 4Für kurzzeitige Sperrungen genügt eine 
unverzügliche Anzeige an die untere Naturschutzbehörde. 
 

(2) 1Die Errichtung der Sperre ist zu untersagen, wenn dies im gegenwärtigen oder absehbaren 
zukünftigen Interesse der erholungsuchenden Bevölkerung erforderlich ist und die Sperre den 
Voraussetzungen des Art. 31 widerspricht. 2Die Untersagung ist nur innerhalb von einem Monat 
nach der Anzeige zulässig. 
 

(3) Unbeschadet sonstiger Vorschriften über die Rücknahme und den Widerruf der Gestattung 
oder über eine Beseitigungsanordnung kann die untere Naturschutzbehörde die Beseitigung einer 
bereits bestehenden Sperre anordnen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach 
Abs. 2 die Errichtung der Sperre untersagt werden müsste. 

 
Art. 33 

 
Durchgänge 

 
Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte müssen auf einem Grundstück, das nach 

vorstehenden Vorschriften nicht frei betreten werden kann, für die Allgemeinheit einen Durchgang 
offenhalten, wenn andere Teile der freien Natur, insbesondere Erholungsflächen, 
Naturschönheiten, Wald oder Gewässer, in anderer zumutbarer Weise nicht zu erreichen sind, und 
wenn sie dadurch in sinngemäßer Anwendung der Grundsätze des Art. 31 nicht übermäßig in 
ihren Rechten beeinträchtigt werden. 2Die untere Naturschutzbehörde kann die entsprechenden 
Anordnungen treffen. 

 
Art. 34 

 
Eigentumsbindung und Enteignung 

 
(1) Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte haben Beeinträchtigungen, die sich aus 

vorstehenden Vorschriften und unter Beachtung der Grundsätze des Art. 31 aus behördlichen 
Maßnahmen nach Art. 32 und 33 ergeben, als Eigentumsbindung im Sinn von Art. 14 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 des Grundgesetzes und von Art. 103 Abs. 2 und Art. 158 Satz 1 der Verfassung 
entschädigungslos zu dulden. 
 



(2) 1Darüber hinaus können im Einzelfall die Errichtung von Sperren untersagt und Anordnungen 
nach Art. 32 Abs. 3 und Art. 33 Satz 2 getroffen werden, wenn die Absperrung eines Grundstücks 
nicht gegen Art. 31 verstößt, wenn aber die unbeschränkte oder beschränkte Zugänglichkeit im 
überwiegenden Interesse einer Vielzahl Erholungsuchender geboten ist. 2Grundeigentümern oder 
sonstigen Berechtigten ist eine Entschädigung zu gewähren; Art. 39 ist anzuwenden. 
 

(3) Die Beseitigung rechtmäßig errichteter baulicher Anlagen ist nach den Vorschriften dieses 
Teils nur gegen Entschädigung zulässig; Art. 39 ist anzuwenden. 

 
(4) 1Die Entschädigungspflicht nach Abs. 2 und 3 trifft den durch die Maßnahme Begünstigten. 

2Bei Maßnahmen von überwiegend örtlicher Bedeutung sind die betroffenen Gebietskörper-
schaften, bei Maßnahmen von überwiegend überörtlicher Bedeutung ist der Freistaat Bayern 
begünstigt. 
 

(5) 1Soweit über die Entschädigung nach Abs. 2 und 3 keine Einigung zustande kommt, wird 
darüber auf Antrag eines Beteiligten durch die Behörde entschieden, auf deren Maßnahme die 
Entschädigungspflicht beruht. 2Die Beteiligten sind vor der Entscheidung zu hören. 3Im Übrigen 
gelten für das Verfahren Art. 30 Abs. 4, Art. 44 Abs. 1 und Art. 45 des Bayerischen Gesetzes über 
die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG) sinngemäß. 4Ergeht in angemessener Frist 
keine Entscheidung, so ist die Klage spätestens innerhalb eines Jahres nach Eingang des Antrags 
bei der Behörde zu erheben. 5Aus einer nicht mehr anfechtbaren behördlichen Entscheidung findet 
wegen der darin festgesetzten Entschädigung die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung über die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten statt; 
Art. 38 Abs. 2 BayEG gilt sinngemäß. 

 
Art. 35 

 
Pflichten des Freistaates Bayern und der Gebietskörperschaften 

(abweichend von § 62 BNatSchG) 
 

(1) Der Freistaat Bayern, die Bezirke, die Landkreise und die Gemeinden haben die Ausübung 
des Rechts nach Art. 24 zu gewährleisten und Voraussetzungen für die Rechtsausübung zu 
schaffen. 
 

(2) 1In Erfüllung dieser Pflichten haben sie der Allgemeinheit die Zugänge zu landschaftlichen 
Schönheiten und Erholungsflächen freizuhalten und, soweit erforderlich, durch Einschränkungen 
des Eigentumsrechts freizumachen sowie Uferwege, Wanderwege, Erholungsparke und 
Spielflächen anzulegen. 2Sie stellen in ihrem Eigentum oder Besitz stehende geeignete 
Grundstücke in angemessenem Umfang für die Erholung zur Verfügung. 3Außerdem sollen 
geeignete Wege und Flächen für den Reitsport bereitgestellt werden. 4Grundsätzlich sollen dabei 
Gemeinden örtliche, Landkreise, Bezirke und der Freistaat Bayern überörtliche Maßnahmen 
durchführen. 
 

(3) 1Zum Zweck der Erfüllung ihrer Pflichten stellen die Verpflichtungsträger im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit öffentliche Mittel in ihren Haushalten bereit. 2Der Freistaat Bayern gewährt 
Gemeinden, Landkreisen und Bezirken sowie kommunalen Einrichtungen, die sich die Sicherung 
und Bereitstellung von Erholungsflächen zur Aufgabe gemacht haben, Zuschüsse im Rahmen des 
Haushalts, wenn und soweit diese Träger überörtliche Aufgaben der Erholungsvorsorge 
wahrnehmen. 

 



Art. 36 
 

Sauberhaltung der freien Natur 
 

(1) 1Bei der Ausübung des Rechts nach Art. 24 dürfen bewegliche Sachen in der freien Natur 
außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen nicht zurückgelassen werden. 2Werden Sachen 
entgegen Satz 1 zurückgelassen, kann die zuständige Naturschutzbehörde Anordnungen gegen 
den Verursacher treffen. 3Sie kann zurückgelassene Sachen in Verwahrung nehmen und 
verwerten. 4Für die Verwahrung, Verwertung und Herausgabe der verwahrten Sachen sowie für 
die Herausgabe des Erlöses finden Art. 26 bis 28 Abs. 2, Abs .3 Satz 3 und Abs. 4 des 
Polizeiaufgabengesetzes sinngemäß Anwendung. 5Die abfallrechtlichen Vorschriften bleiben 
unberührt. 
 

(2) 1Soweit Verursacher nicht herangezogen werden können, soll die Gemeinde unbeschadet 
anderer Vorschriften im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit Beschädigungen oder Verunreinigungen, 
die bei Ausübung des Rechts nach Art. 24 vorgenommen wurden, oder Sachen, die entgegen der 
Vorschrift in Abs. 1 zurückgelassen wurden, beseitigen. 2Abs. 1 Sätze 3 und 4 finden 
entsprechende Anwendung.  
 

(3) 1Grundstückseigentümer oder sonstige Berechtigte haben Maßnahmen im Sinn der Abs. 1 
und 2 durch die untere Naturschutzbehörde, die Gemeinde oder deren Beauftragte zu dulden. 2Auf 
die Grundstücksnutzung ist Rücksicht zu nehmen. 

 

Teil 7 
 

Vorkaufsrecht, Enteignung und Erschwernisausgleich 
 

Art. 37 
 

Vorkaufsrecht 
 

(1) 1Dem Freistaat Bayern sowie den Bezirken, Landkreisen, Gemeinden und kommunalen 
Zweckverbänden stehen Vorkaufsrechte zu beim Verkauf von Grundstücken, 
 
1. auf denen sich oberirdische Gewässer einschließlich von Verlandungsflächen, ausgenommen 

Be- und Entwässerungsgräben, befinden oder die daran angrenzen, 
 
2. die ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten, Nationalparken, als solchen einstweilig 

sichergestellten Gebieten oder in geplanten Naturschutzgebieten ab Eintritt der 
Veränderungsverbote nach Art. 52 Abs. 3 liegen, 

 
3. auf denen sich Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile oder als solche 

einstweilig sichergestellte Schutzgegenstände befinden. 
 
2Dies gilt auch bei Vertragsgestaltungen, die in ihrer Gesamtheit einem Kaufvertrag nahezu 
gleichkommen. 3Liegen die Merkmale der Nrn. 1 bis 3 nur bei einem Teil des Grundstücks vor, so 
erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diese Teilfläche. 4Ist die Restfläche für den Eigentümer 
nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich verwertbar, so kann er verlangen, 
dass der Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt wird. 
 

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn dies gegenwärtig oder zukünftig die 
Belange des Naturschutzes oder der Landschaftspflege oder das Bedürfnis der Allgemeinheit nach 
Naturgenuss und Erholung in der freien Natur rechtfertigen. 
 



(3) 1Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch den Freistaat Bayern, vertreten durch die 
Kreisverwaltungsbehörde. 2Soweit der Freistaat Bayern das Vorkaufsrecht in den Fällen des 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wegen des Bedürfnisses der Allgemeinheit nach Naturgenuss und Erholung in 
der freien Natur für sich ausübt, vertritt ihn die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen an den von ihr verwalteten oberirdischen Gewässern. 3Die Mitteilung gemäß 
§ 469 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) über die in Abs. 1 Sätze 1 und 2 genannten Verträge 
ist in allen Fällen gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde abzugeben. 4Der Freistaat Bayern hat 
jedoch das Vorkaufsrecht zugunsten eines anderen Vorkaufsberechtigten nach Abs. 1 auszuüben, 
wenn dieser es verlangt. 5Wollen mehrere Vorkaufsberechtigte nach Abs. 1 von ihrem Recht 
Gebrauch machen, so geht das Vorkaufsrecht des Freistaates Bayern den übrigen 
Vorkaufsrechten vor. 6Innerhalb der Gebietskörperschaften einschließlich der kommunalen 
Zweckverbände bestimmt sich das Vorkaufsrecht nach den geplanten Maßnahmen, wobei 
überörtliche den örtlichen Vorhaben vorgehen. 7In Zweifelsfällen entscheidet das 
Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde. 

 
(4) 1Die Vorkaufsrechte gehen unbeschadet bundesrechtlicher Regelungen allen anderen 

Vorkaufsrechten im Rang vor, rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten jedoch nur, wenn diese nach 
dem 1. August 1973 bestellt worden sind oder bestellt werden. 2Sie bedürfen nicht der Eintragung 
in das Grundbuch. 3Bei einem Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung des Vorkaufsrechts 
erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte. 
 

(5) 1Die Vorkaufsrechte können auch zugunsten eines überörtlichen gemeinnützigen 
Erholungsflächenvereins oder zugunsten von gemeinnützigen Naturschutz-, Fremdenverkehrs- 
und Wandervereinen, in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 auch zugunsten des 
Bayerischen Naturschutzfonds ausgeübt werden, wenn diese einverstanden sind. 2Wird das 
Vorkaufsrecht zugunsten der in Satz 1 genannten Vereine ausgeübt, ist das Einvernehmen des 
Landesamts für Finanzen erforderlich. 3Äußert sich dieses nicht innerhalb eines Monats, ist davon 
auszugehen, dass gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts keine Bedenken bestehen. 
 

(6) 1In den Fällen der Abs. 3 und 5 kommt der Kauf zwischen dem Begünstigten und dem 
Verpflichteten zustande. 2Im Fall des Abs. 5 haftet der ausübende Vorkaufsberechtigte für die 
Verpflichtungen aus dem Kauf neben dem Begünstigten als Gesamtschuldner. 
 

(7) 1Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung der in Abs. 1 
Sätze 1 und 2 genannten Verträge ausgeübt werden. 2§§ 463 bis 468, 469 Abs. 1, §§ 471, 1098 
Abs. 2, §§ 1099 bis 1102 BGB sind anzuwenden. 
 

(8) 1Abweichend von Abs. 7 Satz 2 kann der Vorkaufsberechtigte den zu zahlenden Betrag nach 
dem Verkehrswert des Grundstücks im Zeitpunkt des Kaufs bestimmen, wenn der vereinbarte 
Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich 
überschreitet. 2In diesem Fall ist der Verpflichtete berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach 
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts über die Ausübung des Vorkaufsrechts vom Vertrag 
zurückzutreten. 3Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346 bis 349 und 351 BGB entsprechend 
anzuwenden. 
 

(9) Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer das Grundstück an seinen 
Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder an eine Person veräußert, die mit ihm in gerader 
Linie verwandt ist. 

 
Art. 38 

 
Enteignung 

 
Zugunsten des Freistaates Bayern, der Bezirke, Landkreise, Gemeinden und der kommunalen 

Zweckverbände, die sich den Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der 
öffentlichen Erholung widmen, kann enteignet werden 



 
1. zur Schaffung oder Änderung freier Zugänge zu Bergen, Gewässern und sonstigen 

landschaftlichen Schönheiten, von Wanderwegen, Erholungsparken, Ski- und Rodelabfahrten, 
Rad- und Reitwegen, Skiwanderwegen und Loipen, zur Bereitstellung von Gewässer- und 
Hinterliegergrundstücken für öffentliche Badeanlagen oder Uferwege, zur Anlage von 
Schutzhütten, Naturlehrpfaden, Spiel-, Park-, Rast- und Aussichtsplätzen, sanitären 
Einrichtungen oder 

 
2. wenn Gründe des Naturschutzes und der Landschaftspflege es zwingend erfordern. 
 

Art. 39 
 

Beschränkungen des Eigentums; Grundbesitz der öffentlichen Hand 
 

(1) 1Bei Beschränkungen des Eigentums im Sinn des § 68 Abs. 1 BNatSchG bestimmt sich das 
Nähere für die nach § 68 Abs. 2 BNatSchG zu leistende Entschädigung in Geld nach den 
Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung. 2Kommt im 
Fall des § 68 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG eine Einigung über die Übernahme des Grundstücks nicht 
zustande, kann der Eigentümer das Enteignungsverfahren beantragen. 3Im Übrigen gelten die 
Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung sinngemäß. 

 
(2) Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen des öffentlichen 

Rechts sollen in ihrem Eigentum befindliche geeignete Grundstücke im Tauschweg zur Verfügung 
stellen, wenn Beschränkungen der Nutzung privater Grundstücke aus Gründen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege für den privaten Eigentümer eine unzumutbare Belastung darstellen; 
dies gilt nicht für Grundstücke, die in absehbarer Zeit zur Erfüllung von Aufgaben des Staates, der 
Gemeinde, des Landkreises, des Bezirks oder sonstiger juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts benötigt werden. 
 

Art. 40 
 

Erschwernisausgleich; Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land- und Forstwirtschaft 
 

(1) 1Wird Eigentümern oder Nutzungsberechtigten durch eine Versagung der Ausnahme nach 
§ 30 Abs. 3 BNatSchG oder der Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG die bestehende land-, 
forst- oder fischereiwirtschaftliche Bewirtschaftung eines nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG oder 
nach Art. 22 Abs. 1 gesetzlich geschützten Biotops wesentlich erschwert, wird ihnen dafür nach 
Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel ein angemessener Geldausgleich gewährt. 2Dieser 
Geldausgleich wird auch im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen oder der Teilnahme an 
Förderprogrammen gewährt, soweit Eigentümer oder Nutzungsberechtigte durch naturschonende 
Bewirtschaftung den ökologischen Wert des gesetzlich geschützten Biotops erhalten. 
 

(2) 1Werden in Schutzgebietsverordnungen, die nach dem 19. Juli 1995 in Kraft getreten sind, 
oder werden in nach diesem Zeitpunkt erlassenen Anordnungen zum Schutz von Naturdenkmälern 
und geschützten Landschaftsbestandteilen und Grünbeständen erhöhte Anforderungen 
festgesetzt, die die ausgeübte, im Sinn des Art. 5 Abs. 4 ordnungsgemäße land-, forst- oder 
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung eines Grundstücks beschränken, so ist für die dadurch 
verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Geldausgleich zu gewähren, soweit 
nicht eine Entschädigungspflicht nach § 68 Abs. 1 BNatSchG besteht. 2Bei Beschränkungen durch 
Anordnungen in Natura 2000-Gebieten kann unter den Voraussetzungen von Satz 1 ein 
Geldausgleich gewährt werden. 3Das Nähere regelt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 
 

 
 
 
 



Teil 8 
 

Organisation, Zuständigkeit und Verfahren 
 

Art. 41  
 

Behörden 
 

(1) Die Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften ist grundsätzlich Aufgabe des Staates. 
 

(2) Behörden für den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien 
Natur (Naturschutzbehörden) sind 
 
1. das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit als oberste Naturschutzbehörde, 
 
2.  die Regierungen als höhere Naturschutzbehörden, 
 
3. die Kreisverwaltungsbehörden als untere Naturschutzbehörden. 
 

(3) Die unteren und höheren Naturschutzbehörden werden mit hauptamtlichen Fachkräften 
ausgestattet, die von nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
unterstützt werden können. 
 

Art. 42 
 

Zuständigkeiten; Ersetzung 
 

(1) 1Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Behörden zu 
bestimmen, die zum Vollzug von Vorschriften der Europäischen Union oder des Bundes im 
Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuständig sind. 2Die Rechtsverordnung 
ergeht im Einvernehmen mit dem Staatsministerium, dessen Geschäftsbereich berührt wird. 
 

(2) 1Der Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes und dieses Gesetzes sowie der Vollzug der auf 
Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen obliegt, soweit in diesem Gesetz oder in 
einer Rechtsverordnung nach Abs. 1 nichts anderes bestimmt ist, den unteren 
Naturschutzbehörden. 2Der Vollzug der nach Art. 49 Abs. 1 Nr. 5 erlassenen 
Gemeindeverordnungen obliegt den Gemeinden. 

 
(3) Zuständig für die Beobachtung von Natur und Landschaft nach § 6 BNatSchG sind die 

Naturschutzbehörden und das Landesamt für Umwelt.  
 
(4) Genehmigungen nach § 40 Abs. 4 BNatSchG erteilt die höhere Naturschutzbehörde. 
 
(5) Wird eine Entscheidung nach diesem Gesetz durch eine nach Vorschriften außerhalb dieses 

Gesetzes erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, soll in der behördlichen Gestattung auf die 
Ersetzungswirkung hingewiesen werden. 
 

Art. 43 
 

Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen 
 

1Sind keine oder nur geringfügige Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten, kann 
von einer Mitwirkung anerkannter Naturschutzvereinigungen nach § 63 Abs. 2 BNatSchG 
abgesehen werden. 2Wird von einer Mitwirkung abgesehen, ist dies zu begründen. 
 



Art. 44 
 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 
 

Unbeschadet sonstiger Vorschriften hat das Landesamt für Umwelt die Aufgabe, 
 

1. die Naturschutzbehörden fachlich zu beraten, 
 

2. bei der Durchführung von Schutz-, Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen mitzuwirken, 
 

3. den Vogelschutz als staatliche Vogelschutzwarte wahrzunehmen, 
 

4. erhaltenswerte Biotope sowie Arten und deren Lebensräume zu erfassen und zu bewerten 
sowie die geeigneten Biotopverbundbestandteile zu ermitteln, Untersuchungen ökologisch 
bedeutsamer Flächen durchzuführen, Schutz- und Entwicklungskonzepte des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auf Grund von Bestandserfassungen wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten eines bestimmten Gebiets zu erarbeiten und 
fortzuschreiben,  

 
5. Verzeichnisse der Schutzgebiete nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 sowie der 

ökologisch bedeutsamen Flächen (Ökoflächenkataster), die laufend fortzuschreiben sind, 
zu führen, 

 
6. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Naturschutzes zu fördern, 

 
7. die Grundlagen und Daten für die Beobachtung von Natur und Landschaft 

zusammenzuführen, 
 

8. die Verbindung mit Naturschutzorganisationen und Institutionen des In- und Auslands zu 
pflegen, 

 
9. in Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege die 

Forschung auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu fördern, 
 

10. bei der Aufstellung von Programmen und Plänen nach dem Bayerischen 
Landesplanungsgesetz, die der Verwirklichung der Zielsetzungen dieses Gesetzes dienen, 
mitzuwirken, 

 
11. Artenhilfsprogramme zu entwickeln, 
 

12. in geeigneten Zeitabständen den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
ausgestorbene oder gefährdete heimische Tier- und Pflanzenarten (Rote Listen) 
darzustellen. 

 
Art. 45 

 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 

 
(1) Es besteht eine Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. 

 
(2) Die Akademie hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, dem Landesamt für 

Umwelt und anderen geeigneten Einrichtungen 
 
1. die Durchführung von Forschungsaufgaben bei den dazu geeigneten wissenschaftlichen 

Einrichtungen anzuregen und zu unterstützen,  



 
2. durch Lehrgänge, Fortbildungskurse und Öffentlichkeitsarbeit den neuesten Stand der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege zu vermitteln, 
 
3. den Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zu betreiben, 
 
4. anwendungsorientierte ökologische Forschung zu betreiben. 
 

(3) 1Die Akademie untersteht der Aufsicht des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit. 
2Das Nähere, insbesondere Rechtsform und Organisation, wird durch Rechtsverordnung der 
Staatsregierung geregelt. 

 
Art. 46 

 
Naturschutzbeiräte 

 
(1) 1Zur wissenschaftlichen und fachlichen Beratung sind bei den Naturschutzbehörden Beiräte 

aus sachverständigen Personen zu bilden. 2Das Nähere, insbesondere Zusammensetzung, 
Stellung, Aufgabe und Entschädigung der Beiräte, regelt das Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den Staatsministerien der Finanzen, 
des Innern sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
 

(2) Will eine Naturschutzbehörde abweichend von einem Beschluss des bei ihr gebildeten 
Naturschutzbeirats entscheiden, so hat sie die Zustimmung der nächsthöheren 
Naturschutzbehörde einzuholen. 

 
 

Art. 47 
 

Naturschutzwacht 
 

(1) 1Zur Unterstützung der Naturschutzbehörden und der Polizei können bei der unteren 
Naturschutzbehörde Hilfskräfte eingesetzt werden. 2Sie sind während der Ausübung ihres 
Dienstes Angehörige der unteren Naturschutzbehörde im Außendienst und dürfen 
Amtshandlungen nur in deren Gebiet vornehmen. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte haben die Aufgabe, Zuwiderhandlungen gegen 
Rechtsvorschriften, die den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur regeln und deren Übertretung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, festzustellen, zu 
verhüten, zu unterbinden sowie bei der Verfolgung solcher Zuwiderhandlungen mitzuwirken. 
 

(3) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
 
1. eine Person zur Feststellung ihrer Personalien anhalten, 
 
2. die angehaltene Person zu einer Polizeidienststelle bringen, wenn die Feststellung der 

Personalien an Ort und Stelle nicht vorgenommen werden kann oder wenn der Verdacht 
besteht, dass die Angaben unrichtig sind, 

 
3. eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten 

eines Orts verbieten (Platzverweis), 
 
4. das unberechtigt entnommene Gut und Gegenstände sicherstellen, die bei Zuwiderhandlungen 

nach Abs. 2 verwendet wurden oder verwendet werden sollen. 
 



(4) Die in Abs. 1 genannten Hilfskräfte müssen bei Ausübung ihrer Tätigkeit ein Dienstabzeichen 
tragen und einen Dienstausweis mit sich führen, der bei Vornahme einer Amtshandlung auf 
Verlangen vorzuzeigen ist.  
 

(5) Das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit kann im Einvernehmen mit den 
Staatsministerien des Innern, der Finanzen sowie der Justiz und für Verbraucherschutz durch 
Rechtsverordnung die Begründung, die Ausgestaltung und den Umfang des Dienstverhältnisses 
regeln sowie Vorschriften über den Dienstausweis und die Dienstabzeichen erlassen. 
 

Art. 48 
 

Bayerischer Naturschutzfonds 
 

(1) Unter dem Namen „Bayerischer Naturschutzfonds“ besteht seit dem 1. September 1982 eine 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in München. 
 

(2) 1Die Stiftung fördert die Bestrebungen für die Erhaltung der natürlichen Umwelt und der 
natürlichen Lebensgrundlagen und trägt zur Aufbringung der benötigten Mittel bei. 2Sie hat 
insbesondere nachstehende Aufgaben: 
 
1. Förderung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft, 
 
2. Förderung von Maßnahmen zum Aufbau eines landesweiten Biotopverbundsystems 

einschließlich der erforderlichen Vorbereitung und Abwicklung, 
 
3. Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der 

Umsetzung der gemeindlichen Landschaftsplanung, 
 
4. Förderung der Pacht, des Erwerbs und der sonstigen zivilrechtlichen Sicherung von 

Grundstücken zu Zwecken des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch 
Gebietskörperschaften und Organisationen, die sich satzungsgemäß überwiegend der 
Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege widmen, 

 
5. Pacht, Erwerb und sonstige zivilrechtliche Sicherung von Grundstücken zu Zwecken des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
 
6. Verwendung der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG, 
 
7. Mitwirkung bei der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und deren Bevorratung. 
 
³Die Stiftung soll sich vorrangig bestehender Einrichtungen, Stellen oder Behörden bedienen. 
4Aufgaben des Freistaates Bayern, der Bezirke, der Landkreise und der Gemeinden werden durch 
die Stiftung nicht berührt. 
 

(3) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus 
 
1. dem Ertrag des Stiftungsvermögens, 
 
2. Zuwendungen, 
 
3. Erträgnissen von Ausspielungen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Sammlungen, 
 
4. Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG, 
 
5. Aufwendungsersatz für Leistungen nach Abs. 2 Nr. 7. 



 
(4) Der Freistaat Bayern bringt in das Vermögen der Stiftung eine Grundausstattung ein. 

 
(5) 1Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorstand. 2Der Stiftungsrat besteht aus 

1. dem Staatsminister für Umwelt und Gesundheit oder dessen Beauftragten als Vorsitzenden, 
 
2. dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit des Landtags, 
 
3. je einem Vertreter der Staatsministerien des Innern, der Finanzen sowie für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten, 
 
4. einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, 
 
5. einem Vertreter der bayerischen Landschaftspflegeverbände, 
 
6. drei vom Naturschutzbeirat beim Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit aus seiner 

Mitte zu wählenden Vertretern.  
 

3Die Berufung der Mitglieder des Stiftungsrats nach Satz 2 Nrn. 4 und 5 erfolgt auf Vorschlag des 
jeweiligen Bereichs durch den Staatsminister für Umwelt und Gesundheit. 4Stellvertreter können 
benannt werden. 5Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 6Der Vorstand 
wird vom Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit im Benehmen mit dem Stiftungsrat 
bestellt. 
 

(6) Das Nähere regelt das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit durch Satzung, 
bezüglich der Grundausstattung im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen. 
 

(7) Die Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht des Staatsministeriums für Umwelt und 
Gesundheit. 
 

Art. 49 
 

Zuständigkeit für den Erlass von Rechtsverordnungen 
 

(1) Zuständig sind 
 
1. die Staatsregierung für den Erlass von Rechtsverordnungen über Nationalparke nach § 24 

Abs. 1 und Nationale Naturmonumente nach § 24 Abs. 4 BNatSchG, 
 
2. die höheren Naturschutzbehörden für den Erlass von Rechtsverordnungen über 

Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, 
 
3. die Landkreise und kreisfreien Gemeinden für den Erlass von Rechtsverordnungen über 

Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG, 
 
4. die unteren Naturschutzbehörden für den Erlass von Rechtsverordnungen über 

Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG und geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 
BNatSchG, 

 
5. die Gemeinden für den Erlass von Rechtsverordnungen nach § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG, 

soweit die untere Naturschutzbehörde nicht von ihrem Verordnungsrecht Gebrauch gemacht 
hat. 

 
(2) 1Die Rechtsverordnungen erlassen die Gemeinden, Landkreise und Naturschutzbehörden, in 

deren Bereich der Schutzgegenstand liegt. 2Erstreckt sich ein Schutzgegenstand im Fall des 
Abs. 1 Nr. 2 über den Bereich mehrerer höherer Naturschutzbehörden, im Fall des Abs. 1 Nr. 4 



über den Bereich mehrerer unterer Naturschutzbehörden, so wird die Rechtsverordnung von 
derjenigen Naturschutzbehörde erlassen, in deren Gebiet die größte Teilfläche des 
Schutzgegenstands liegt; die Rechtsverordnung ergeht im Einvernehmen mit den anderen 
betroffenen Naturschutzbehörden und ist auch von diesen amtlich bekannt zu machen. 3Im Fall 
des Abs. 1 Nr. 3 erlässt der Bezirk die Rechtsverordnung, wenn sich der Schutzgegenstand über 
den Bereich mehrerer Landkreise oder kreisfreier Gemeinden erstreckt; für Änderungen von 
Verordnungen, die sich ausschließlich auf das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien 
Gemeinde beziehen, ist der betroffene Landkreis oder die betroffene kreisfreie Gemeinde allein 
zuständig; die Änderungen sind auch vom Bezirk amtlich bekannt zu machen. 

 
Art. 50 

 
Verfahren zur Inschutznahme 

 
(1) Die Entwürfe der Rechtsverordnungen nach Teil 3 sind mit Karten, aus denen sich die 

Grenzen des Schutzgegenstands ergeben, den beteiligten Stellen, Gemeinden und Landkreisen 
zur Stellungnahme zuzuleiten. 

 
(2) 1Die Entwürfe der Rechtsverordnungen sind mit den Karten auf die Dauer eines Monats 

öffentlich in den davon betroffenen Gemeinden und Landkreisen auszulegen. 2Ort und Dauer der 
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis, 
dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
 

(3) 1Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen zum Schutz von Naturdenkmälern (§ 28 
BNatSchG) und Landschaftsbestandteilen (§ 29 BNatSchG) sind die betroffenen Grundeigentümer 
und sonstigen Berechtigten zu hören. 2Im Übrigen kann das Verfahren nach Abs. 1 und 2 durch 
Anhörung der Gemeinde und der betroffenen Fachbehörden und -stellen ersetzt werden. 
 

(4) Die für den Erlass der Rechtsverordnung zuständige Naturschutzbehörde oder Körperschaft 
prüft die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen und teilt das Ergebnis den 
Betroffenen mit. 
 

(5) Wird der Umfang einer Rechtsverordnung räumlich oder sachlich nicht unerheblich erweitert, 
so ist das Verfahren nach Abs. 1 bis 4 zu wiederholen. 
 

(6) 1Für das Verfahren zur Inschutznahme können auch Karten und Texte in unveränderlicher 
digitaler Form verwendet werden. 2Eine ausreichende Möglichkeit zur Einsichtnahme muss 
gewährleistet sein. 
 

(7) 1Eine Verletzung der Vorschriften der Abs. 1 bis 6 ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der 
Tatsachen, die die Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde 
geltend gemacht wird. 2Bei der Bekanntmachung der Verordnung ist auf die Rechtsfolge nach 
Satz 1 hinzuweisen. 

 
Art. 51 

 
Kennzeichnung der Schutzgegenstände 

 
(1) 1Die Schutzgegenstände sollen durch die unteren Naturschutzbehörden in der Natur in 

geeigneter Weise kenntlich gemacht werden. 2Neben der Anbringung des von der obersten 
Naturschutzbehörde bestimmten amtlichen Schilds soll nach Möglichkeit auf die Bedeutung des 
Schutzgegenstands und auf die wichtigsten Bestimmungen der Rechtsverordnung hingewiesen 
werden. 3 Grundeigentümer oder sonstige Berechtigte haben die Aufstellung von Schildern zu 
dulden. 4Bei der Aufstellung ist auf die Grundstücksnutzung Rücksicht zu nehmen. 
 



(2) Für Rechtsverordnungen nach Art. 29 gelten Abs. 1 Sätze 1, 3 und 4 sinngemäß. 
 

 
 

Art. 52 
 

Zutrittsrecht; einstweilige Sicherstellung; Veränderungssperre 
(Art. 52 Abs. 3 abweichend von § 22 BNatSchG) 

 
(1) 1Den Bediensteten und Beauftragten der für den Vollzug des Naturschutzrechts zuständigen 

Behörden und Gemeinden sowie des Landesamts für Umwelt ist der Zutritt zu einem Grundstück 
zum Zweck von Erhebungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, gestattet; dies gilt 
auch für die Mitglieder der Naturschutzbeiräte bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Sitzungen. 2Dies gilt insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung der zu treffenden 
Maßnahmen sowie zur Ausführung von Vermessungen, Bodenuntersuchungen und ähnlichen 
Vorhaben. 3Das Grundrecht nach Art. 13 des Grundgesetzes wird hierdurch eingeschränkt. 4Die 
Eigentümer und Besitzer der betroffenen Grundstücke sollen vor dem Betreten in geeigneter 
Weise benachrichtigt werden. 5Die Ergebnisse der Biotopkartierung sind den Eigentümern 
bekanntzugeben. 
 

(2) 1Der Erlass von einstweiligen Sicherstellungen von Schutzgebieten und Schutzgegenständen 
erfolgt durch die nach Art. 49 Abs. 1 zuständigen Naturschutzbehörden oder Körperschaften durch 
Rechtsverordnung oder Einzelanordnung. 2Die Maßnahme darf nicht ergehen, wenn die 
zuständige Naturschutzbehörde oder Körperschaft nicht gleichzeitig oder unmittelbar darauf das 
Verfahren für die endgültige Inschutznahme betreibt. 
 

(3) 1Ergänzend zu § 22 Abs. 3 BNatSchG sind in geplanten Naturschutzgebieten ab der 
Bekanntmachung der Auslegung (Art. 50 Abs. 2 Satz 2) bis zum Inkrafttreten der 
Schutzverordnung, längstens ein Jahr lang, alle Veränderungen verboten, soweit nicht in 
Rechtsverordnungen oder Einzelanordnungen nach Abs. 2 abweichende Regelungen getroffen 
werden. 2Die im Zeitpunkt der Bekanntmachung ausgeübte rechtmäßige Bodennutzung bleibt 
unberührt. 3In der Bekanntmachung ist auf diese Wirkung hinzuweisen. 

 
Art. 53 

 
Datenschutz 

 
(1) Die Naturschutzbehörden, das Landesamt für Umwelt und der Naturschutzfonds dürfen 

personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
oder nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich ist. 
 

(2) Abweichend von Art. 16 Abs. 2 des Bayerischen Datenschutzgesetzes dürfen bei Erhebungen 
mit einer Vielzahl von betroffenen Grundstückseigentümern personenbezogene Daten auch ohne 
deren Kenntnis erhoben werden, wenn die Tatsache der Erhebung in der Gemeinde ortsüblich 
bekannt gemacht ist. 
 

(3) Das Bayerische Datenschutzgesetz findet Anwendung, soweit dieses Gesetz oder andere 
Rechtsvorschriften keine besonderen Regelungen enthalten. 

 
Art. 54 

 
Befreiungen 

 
1Befreiungen nach § 67 Abs. 1 und 2 BNatSchG werden von der in der Rechtsverordnung 

bestimmten Naturschutzbehörde erteilt; fehlt eine Bestimmung, wird sie von der 
Naturschutzbehörde, die die Rechtsverordnung erlassen hat, bei Rechtsverordnungen über 



Naturschutzgebiete von der Regierung, bei Rechtsverordnungen über Landschaftsschutzgebiete 
von der unteren Naturschutzbehörde erteilt; bei Gemeindeverordnungen wird sie von der 
Gemeinde erteilt; bei Vorhaben der Landesverteidigung und des Zivilschutzes entscheidet über die 
Befreiung die oberste Naturschutzbehörde; im Übrigen wird die Befreiung von der höheren 
Naturschutzbehörde erteilt, soweit nicht in einer Rechtsverordnung nach Art. 42 Abs. 1 etwas 
anderes bestimmt ist. 2Befreiungen von den Verboten des Art. 15 Abs. 1 und des § 30 Abs. 2 
BNatSchG erteilt die untere Naturschutzbehörde. 3Die Befreiung wird durch eine nach anderen 
Vorschriften gleichzeitig erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, soweit diese Gestattung 
nicht ihrerseits ersetzt wird; die behördliche Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Gründe 
für eine Befreiung vorliegen und die nach Satz 1 sonst zuständige Behörde ihr Einvernehmen 
erklärt.  

 
Teil 9 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 

Art. 55 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einer vollziehbaren Einstellungsanordnung nach Art. 5 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt, 
 
2. den Vorschriften einer nach Art. 11 Abs. 1 in Verbindung mit  §§ 23, 24, 26, 28 oder § 29 

BNatSchG oder einer nach Art. 52 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt, 

 
3. einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 11 Abs. 3 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 

BNatSchG oder § 29 Abs. 1 BNatSchG, nach Art. 52 Abs. 2 oder einer vollziehbaren 
Untersagungsanordnung nach Art. 17 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

 
4. den Vorschriften einer nach § 3 Abs. 2 BNatSchG vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt,  
 
5. entgegen § 30 Abs. 2 BNatSchG ein in Art. 22 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 aufgeführtes Biotop zerstört 

oder erheblich beeinträchtigt, 
 
6. entgegen Art. 52 Abs. 3 Veränderungen in einem geplanten Naturschutzgebiet vornimmt oder 
 
7. einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Form der Auflage zu einer Gestattung, wenn die 

Auflage auf dem Bundesnaturschutzgesetz, diesem Gesetz oder einer auf Grund dieser 
Gesetze erlassenen Rechtsverordnung beruht, nicht nachkommt. 

 
(2) Mit Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro kann belegt werden, wer 

 
1. den Vorschriften des Art. 15 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
 
2. bei Ausübung des Rechts nach Art. 24 
 

a) Grundstücke verunreinigt oder beschädigt oder 
 
b) entgegen Art. 36 Abs. 1 Sachen zurücklässt, 

 
3. den Vorschriften einer auf Grund des Art. 29 erlassenen Rechtsverordnung, die für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt, 



4. einer vollziehbaren Einzelanordnung nach Art. 29 zuwiderhandelt, 
 
5. die Errichtung von Sperren im Sinn des Art. 25 Abs. 3 Satz 2 entgegen Art. 32 Abs. 1 Satz 2 

oder 4 nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder durch sonstige Maßnahmen die Ausübung des 
Betretungsrechts nach Art. 24 Abs. 1 und 2 beeinträchtigt. 

 
(3) Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer in den Fällen des Abs. 2 Nrn. 

1, 2 Buchst. a und Nr. 3 fahrlässig handelt. 
 

(4) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 
 
1. entgegen Art. 28 Abs. 2 unbefugt im Wald außerhalb von Straßen und Wegen reitet, 
 
2. auf Privatwegen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind, 

unbefugt mit Fahrzeugen mit Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, fährt oder parkt 
oder, soweit die Wege dafür ungeeignet sind, unbefugt reitet oder mit Fahrzeugen ohne 
Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, fährt, 

 
3. auf Flächen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind, mit 

Fahrzeugen mit Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, ohne Notwendigkeit fährt oder 
parkt oder mit Fahrzeugen ohne Motorkraft, ausgenommen Krankenfahrstühle, unbefugt fährt, 

 
4. gesperrte Forstkulturen oder Forstpflanzgärten betritt. 
 

(5) Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Parkverstoßes nach Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 2 
oder 3 der Führer des Kraftfahrzeugs, der den Parkverstoß begangen hat, nicht ermittelt werden, 
findet § 25a des Straßenverkehrsgesetzes entsprechende Anwendung; dies gilt auch im Fall des 
Abs. 8. 
 

(6) Soweit Rechtsverordnungen und Anordnungen für einen bestimmten Tatbestand auf 
Bußgeldvorschriften des Art. 52 des Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum 31. August 
1982 geltenden Fassung verweisen, treten die entsprechenden Bußgeldvorschriften der Abs. 1 bis 
4 an deren Stelle; dies gilt auch im Fall des Abs. 8. 
 

(7) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Art. 7 Abs. 2, Art. 9 Abs. 4 und 
Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum 
...(Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) geltenden Fassung können mit Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro belegt werden, auch wenn in Rechtsverordnungen oder Anordnungen über 
Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, Landschaftsbestandteile und Grünbestände, die bis zum 31. 
August 1982 erlassen worden sind, eine Verweisung auf eine dem Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum ...(Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) 
geltenden Fassung entsprechende frühere Bußgeldvorschrift fehlt; Art. 58 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 

(8) Für Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften einer nach Art. 7, 8 Abs. 1 und 4, Art. 9 Abs. 1 bis 
4, Art. 10 Abs. 2, Art. 11 Abs. 2, Art. 12 oder 48 Abs. 2 des Bayerischen Naturschutzgesetzes in 
einer nicht mehr geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung gilt Art 52 Abs. 1 Nr. 3 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum ...(Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) 
geltenden Fassung fort. 

 
Art. 56 

 
Einziehung 

 
1Die durch eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 55 gewonnenen oder erlangten oder die zu ihrer 

Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände einschließlich der bei der 
Ordnungswidrigkeit verwendeten Verpackungs- und Beförderungsmittel können eingezogen 



werden. 2Es können auch Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht. 3§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 
 

Teil 10 
 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 

Art. 57 
 

Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten in der Landesentwicklung  
und in den Umweltfragen 

In das Gesetz über die Zuständigkeiten in der Landesentwicklung und in den Umweltfragen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 1994 (GVBl S. 873, BayRS 1102-3-UG), zuletzt 
geändert durch Art. 78 Abs. 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66), werden folgende 
Art. 3c und 3d eingefügt: 

„Art. 3c 
 

Vollzug des Umweltschadensgesetzes  
 

Zuständige Behörden für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) sind im Fall von  
 
1. § 2 Nr. 1 Buchst a USchadG die Regierungen als höhere Naturschutzbehörden,  
 
2. § 2 Nr. 1 Buchst. b USchadG die für den Vollzug des Wasserrechts zuständigen Behörden, 
 
3. § 2 Nr. 1 Buchst. c USchadG die für den Vollzug des Bodenschutzrechts zuständigen 

Behörden. 
 

Art. 3d 
 

Anerkennung von Vereinigungen 
 

Im Vollzug des § 3 Abs. 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist für die Anerkennung von 
inländischen Vereinigungen mit einem Tätigkeitsbereich, der nicht über das Gebiet des Freistaates 
Bayern hinausgeht, das Landesamt für Umwelt zuständig.“ 
 

 
Art. 58 

 
Überleitungsvorschriften 

 
(1) 1Die auf Grund des Naturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 in der Fassung vom 1. August 

1968 (BayBS ErgB S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 1970 (GVBl S. 345), und die 
auf Grund des Bayerischen Naturschutzgesetzes in einer nicht mehr geltenden Fassung 
erlassenen Verordnungen und Anordnungen über den Schutz von Flächen und einzelnen 
Bestandteilen der Natur bleiben bis zu ihrer ausdrücklichen Aufhebung oder bis zum Ablauf ihrer 
Geltungsdauer in Kraft. 2Für die Aufhebung und Änderung gelten die Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften des Teils 8 entsprechend. 

 
(2) 1Für Zuwiderhandlungen gegen auf Grund des Naturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 in der 

Fassung vom 1. August 1968 (BayBS ErgB S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 1970 
(GVBl S. 345), erlassene Verordnungen und Anordnungen gilt Art. 55 Abs. 1 Satz 3 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum ...(Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) 
geltenden Fassung fort. 2Art. 56 ist anzuwenden. 



(3) Vor dem 1. März 2010 begonnene Verwaltungsverfahren können nach Art. 42 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes in der bis zum ...(Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) 
geltenden Fassung des Bayerischen Naturschutzgesetzes zu Ende geführt werden. 

 
 

Art. 59 
 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am ...  in Kraft.  
 

(2) Mit Ablauf des (…. Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes) treten 
 

1. das Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Dezember 2005 (GVBl 2006 S. 2, BayRS 791-1-UG), geändert 
durch Art. 78 Abs. 8 des Gesetzes vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66), und 

 

2. das Gesetz zum Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der nicht jagdbaren wildlebenden 
Tiere (Naturschutz-Ergänzungsgesetz) vom 29. Juni 1962 (BayRS 791-2-UG), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2005 (GVBl S. 274) 

 

außer Kraft. 
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